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Die Einwohnergemeindeversamm-
lung der Gemeinde Muttenz, ge-
stützt auf § 47 Absatz 1 Ziffer 2 
des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 
1970 (GS 24.293, SGS 180) be-
schliesst:

1. Allgemeine
 Bestimmungen

§ 1 Grundsatz / Zweck
1 Die Einwohnergemeinde Mut-
tenz anerkennt den Klimawandel
als eine der grössten Herausforde-
rungen unserer Zeit. Mit der kom-
munalen Energiestrategie und den
darin festgelegten Reduktions zielen 
und Massnahmen leistet sie einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
2 Zur Erreichung der in der Ener-
giestrategie festgelegten Reduk-
tionsziele für Treibhausgasemis-
sionen und für Massnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel
äufnet die Gemeinde einen Ener-
gie- und Klimafonds.

3 Dieses Reglement regelt die Fi-
nanzierung des Energie- und Klima-
fonds und die Verwendung der Mit-
tel aus diesem Fonds.

§ 2 Finanzierung
1 Der Fonds finanziert sich über die 
jährlichen Konzessionsabgaben
Gas.
2 Die Einwohnergemeinde Mut-
tenz leistet dazu jährliche Einlagen
in den Energie- und Klimafonds,
welche 25% der im Vorjahr ein-
gegangenen Konzessionsabgaben
Gas entsprechen.
3 Bei einer ausserordentlichen Be-
lastung des Fonds infolge zahlrei-
cher Gesuche kann der Gemeinde-
rat im Rahmen des ordentlichen
Budgetprozesses eine einmalige
Einlage zuhanden des Fonds vor-
sehen.

§ 3 Verwendung der Mittel
1 Mit den Mitteln aus dem Energie- 
und Klimafonds werden Massnah-

men in den Handlungsfeldern Ge-
bäude, Mobilität und erneuerbare 
Energien gemäss Energiestrategie 
gefördert.

Ebenfalls gefördert werden 
Massnahmen zur Suffizienz und 
zur Anpassung an den Klima-
wandel.
2 Die Unterstützung kann in Form 
von Förderbeiträgen an Planungen, 
Projekte und Anlagen oder in Form 
von Beiträgen an effiziente Gerä-
te, Apparate, Mobilitätsformen, 
Infrastrukturen usw. im Rahmen 
befristeter, öffentlicher Förder-
aktionen, Infokampagnen und Be-
ratungsangeboten erfolgen. Diese 
Aufzählung ist nicht abschliessend.
3 Gefördert werden können auch 
gemeinschaftliche Planungen, Pro-
jekte und Anlagen auf Quartier-
ebene in den erwähnten Hand-
lungsfeldern.
4 Die Einwohnergemeinde erhält 
keine Fördergelder für Massnah-
men im Handlungsfeld 1 «Vorbild 

Gemeinde (öffentliche Hand)» ge-
mäss Energiestrategie.

2. Förderprogramm
§ 4 Förderprogramm
1 Der Gemeinderat legt in einer
Vollzugsverordnung das Förder-
programm fest. Die Verordnung
enthält die Förderobjekte, Beitrags-
höhen und Förderaktionen.
2 Das Förderprogramm wird jähr-
lich überprüft und – falls notwen-
dig – angepasst.

§ 5 Fördergrundsätze
1 Im Rahmen des Förderprogram-
mes können Planungen, Projekte,
Anlagen, Geräte, Apparate, Mobi-
litätsformen, Infrastrukturen usw.
mit Beiträgen unterstützt werden,
falls sie mindestens einen der fol-
genden Grundsätze erfüllen:
a. Sie führen zu einer effizienteren

Nutzung der Energie oder redu-
zieren den Energieverbrauch;
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b. Sie ermöglichen oder erhöhen
die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen,

c. Sie dienen der Produktion klima-
neutraler erneuerbarer Energie;

d. Sie reduzieren die Treibhausgas-
emissionen;

e. Sie fördern ein bewussteres Ver-
halten der Bevölkerung in Bezug
auf Klimaschutz;

f. Sie dienen der Anpassung an den 
Klimawandel.

2 Die Aufwendungen der Gemein-
de für die von ihr lancierten oder 
unterstützten Informations- und 
Beratungskampagnen werden über 
diesen Fonds abgegolten.

3. Förderbeiträge
§ 6 Voraussetzungen
1 Beitragsberechtigt sind Anlagen,
Projekte und Planungen, welche auf 
dem Gebiet der Gemeinde umge-
setzt werden und über die gesetz-
lichen oder behördlich verfügten
Vorschriften hinausgehen.

2 Die Ausrichtung der Förderbeiträ-
ge ist beschränkt auf die im Ener-
gie- und Klimafonds vorhandenen 
Mittel.
3 Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf die Gewährung von Beiträgen.

4. Schluss-
bestimmungen

§ 7 Berichterstattung
1 Der Gemeinderat berichtet jähr-
lich über die Verwendung der För-
dergelder und deren Wirksamkeit
unter Berücksichtigung der Zielset-
zungen dieses Reglements.

§ 8 Zuständigkeiten
1 Der Gemeinderat führt den Fonds.
2 Der Gemeinderat regelt die Ver-
wendung der Fördermittel in einer
Vollzugsverordnung mit mindes-
tens folgendem Inhalt:
a. die Voraussetzungen für die

Ausrichtung der Beiträge;
b. die unterstützten Anlagen, Pro-

jekte und Massnahmen;

c. das Verfahren;
d. die Beitragshöhen.
3 Beiträge können ganz oder teil-
weise zurückgefordert werden,
wenn:
a. sie mittels unwahrer Angaben

erwirkt werden;
b. sie nicht für den beantragten

Zweck verwendet werden;
c. Auflagen verletzt werden.

§ 9 Änderung und Auflösung
1 Die Gemeindeversammlung kann
eine Änderung des Reglements oder 
die Auflösung des Fonds beschlies-
sen.
2 Über die Verwendung des zum
Zeitpunkt der Auflösung noch be-
stehenden Fondskapitals entschei-
det die Gemeindeversammlung auf 
Antrag des Gemeinderats unter Be-
rücksichtigung des in diesem Reg-
lement festgelegten Fondszwecks.

§ 10 Inkrafttreten
1 Das Reglement über Förderbeiträ-
ge und Förderaktionen in den Be-

reichen erneuerbare Energien und 
effiziente Energienutzung der Ge-
meinde Muttenz vom 16. Dezember 
2003 wird aufgehoben.
2 Das vorliegende Reglement tritt 
nach der Beschlussfassung durch 
die Gemeindeversammlung und 
der Genehmigung durch die Bau- 
und Umweltschutzdirektion am 
1. Januar 2026 in Kraft.

Muttenz, 9. Dezember 2025

Im Namen 
der Gemeindeversammlung

 Die Präsidentin: Franziska Stadelmann
Der Verwalter: Aldo Grünblatt

Beschlossen an der Gemeindever-
sammlung vom 9. Dezember 2025, 
in Kraft ab 1. Januar 2026.

Genehmigt von der Bau- und 
Umweltschutzdirektion des Kan-
tons Basel-Landschaft am … 2026 
mit Entscheid Nr. … .




